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3. Änderung Bebauungsplan Nr. 91 "Gewerbepark Römerweg";  
Würdigung Stellungnahme Bürger 2 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Bürger 2 vom 18.06.2020 
 







 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 1. „Zulässigkeit von Lagerhäusern“ und 2. „Planungskonzept, Wandhöhe und Baulinie“: 
 
Wie in der Begründung dargestellt, plant die Gemeinde Neufahrn, eine städtebauliche 
Struktur zu entwickeln, die eine Adressbildung für höherwertiges und arbeitsplatzintensives 
Gewerbe ermöglicht, welches die Anbindung an den öffentlichen Schienenpersonennah-
verkehr optimal ausnutzen kann. Dazu soll von der vorhandenen Bebauung auf dem Grund-
stück 2631/18 ausgehend eine straßenbegleitende Baukörperstellung über eine Baulinie er-
reicht werden, sowie eine Zone entlang der Straße ausgewiesen werden, in der die Bauteile 
für Verwaltungs- und Entwicklungstätigkeiten angeordnet werden sollen. Für diese Zone ist 
auch vorgesehen, eine gewisse Mindestanzahl der Geschosse bzw. eine verpflichtende 
Wandhöhe, ähnlich wie bei der vorangegangenen Bebauungsplanänderung, einzuführen. 
Die von der Straße abgewandten Grundstücksteile (GE 1) können dann wie bisher auch z. B. 
für Werkstatt- und Produktionsflächen genutzt werden. Aus Sicht der Gemeinde ist die Er-
reichung dieser städtebaulichen Ziele nur durch eine quantitative und lokale Begrenzung 
möglicher Lagerflächen zu erreichen, da ein Überwiegen einer reinen Lagernutzung dieser 
Konzeption widerspräche. Im Gemeindegebiet der Gemeinde Neufahrn befinden sich zudem 
ausreichend gewerbliche Flächen, auf denen eine Nutzung als Lager uneingeschränkt mög-
lich ist, sodass aus Sicht der Gemeinde auf die vorliegenden, aufgrund ihrer hervorragenden 
Anbindung hochwertigen Flächen eine solche Nutzung nicht adäquat erscheint. Eine 



Nutzung auf dem Grundstück ist sowohl durch größere Unternehmereinheiten als auch durch 
kleinere durchaus möglich. Auch Lagerflächen sind in den jeweiligen Bereichen zulässig, 
allerdings keine Lagerbetriebe. Die in der Stellungnahme angeführten „Abstellmöglichkeiten 
für Betriebsfahrzeuge, Werkzeuge, Waren und Rohstoffe, aber auch Büro-Arbeitsplätze 
sowie Sanitäreinrichtungen“ sind aus Sicht der Gemeinde problemlos im Rahmen des vor-
liegenden Bebauungsplanes realisierbar, wenn diese einer zulässigen Art der Nutzung zuge-
hören. 
 
Zu 3. Zulässigkeit von Boardinghäusern:  
 
Eine Nutzung als Boardinghaus widerspricht der städtebaulichen Absicht, eine städtebau-
liche Struktur zu entwickeln, die eine Adressbildung für höherwertiges und arbeitsplatz-
intensives Gewerbe ermöglicht, welches die Anbindung an den öffentlichen Schienen-
personennahverkehr optimal ausnutzen kann. Erfahrungsgemäß sind darüber hinaus durch 
die Errichtung von Boardinghäusern im Sinne einer Wohnnutzung innerhalb eines Gewerbe-
gebiets erhebliche Einschränkungen und Konflikte für die benachbarten gewerblichen 
Nutzungen - z. B. aufgrund des Immissionsschutzes zu erwarten. 
 
Zu 4. „Grundstücksnutzung, GE1 und GE2: 
 
Aus Sicht der Gemeinde ist eine differenzierte Nutzung des 7.000 qm großen Grundstückes 
durchaus möglich. Dies wurde auch im Rahmen der vorgeschlagenen Bebauung als Hinweis 
enthaltenen Machbarkeitsstudie dargestellt. Der entsprechende Ausschnitt aus der zeich-
nerischen Darstellung ist nachfolgend eingefügt. 
 

 
 

Die Differenzierung in GE 1 und GE 2 mit seiner Gliederung der zulässigen Nutzung und des 
städtebaulichen Erscheinungsbildes ist ein entscheidender Bestandteil des zugrundeliegen-
den Konzepts. An diesem zentralen grundsätzlichen Planungstatbestand wird festgehalten.  
 
Diskussionsverlauf:  
 
 



 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung der Stellungnahme entsprechend dem Sach-
vortrag. Eine Änderung der Bauleitplan ist nicht zu veranlassen. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 
 
 
 
 
 
 


